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werde, und beſteht dermalen noch der Grund, von welchem dieſe ſeine
Abſicht geleite wurde, ſo war *2 ohne eine Genehmigung
unſtatthaft Von einer Reſtitutionspflicht dre aber auch da nicht
die Rede, weil, wie Frageſteller bemerkt, der ruetus Sacrifieii dem
Stifter nich verloren

wird
geht, da die Application anderwärts voll⸗

alzburg. Profeſſor Dr nton Uer

XVII. (Caſuiſtiſches über die Beichtjurisdiction
für Kloſterfrauen.) Anſelmus iſt Spiritual und ordentlicher
Beichtvater In einem Kloſter, deſſen Mitglieder einer Frauen⸗
congregation angehören und ſich mit der Krankenpflege In ihrem
Spitale, mitunter wohl auch auswärt  D In der ächſten Umgebung,
efaſſen Kummer und Sorgen für Anſelmus genug, dazu
folgender Fall Zwei Schweſtern pflegen längere Zeit hindurch auf
einem nicht weit entlegenen gräflichen Schloſſe die erkrankte Guts—
beſitzerin. Die ornehme Reconvalescentin hat ſich endlich In ein
Bad begeben und erbittet ſich die zwei Kloſterfrauen als Reiſe⸗
begleiterinnen; In der Hauptſtadt jedo verſchlimmert ſich ihr
Zuſtand bedeutend und die weitere Reiſe muſs aufgegeben werden.
Die beiden Schweſtern ſind wieder Krankenpflegerinnen und ert  en
aher thren Spiritual, indem ſie ſich zugleich eiſungen erbitten,

ſtatutenmäßig die wöchentliche heilige el verrichten können.
Wie iſt nun zu antworten? Der Fall bringt nſelmu einiger⸗
maßen In Verwirrung, denn die Hauptſtadt iſt zugleich biſchöfliche
Reſidenzſtadt einer fremden töceſe

5 Qre eS In der eigenen Diöceſe,
dann wäre reilich El 3u antworten und EeS wiſſen 10 übrigens
die Schweſtern die Diöceſanbeſtimmung, wona Kloſterfrauen,
ſie ſich außer dem Kloſter irgendwo In der Diöceſe aufhalten, ent⸗
weder beim Ortspfarrer oder überhaupt bei einem Prieſter, der zu
Beichthören der Ordensfrauen approbiert iſt, falls ein ſolcher Im
Tte vorzufinden, ihre Andacht zu verrichten haben Hinſichtlich des
Aufenthaltes In einer fremden jöceſe iſt aber In den Diöceſan⸗
beſtimmungen ni enthalten, was wohl auch begreiflich iſt, da der
Biſchof bezüglich einer fremden iöceſe kein Recht hat, 3u
verfügen. Verſchiedene Handbücher beſagen zwar darüber, der rieſter
0 olche Kloſterfrauen, die außer der Clauſur weilen und uV die
heilige El erſuchen, einfach zu fragen, ob *2 ihnen nach der
ege rlaubt ſei, In der Fremde jedwedem Prieſter zu beichten und
falls ſie PS bejahen, könne man ohneweiteres ihre Beichten entgegen⸗
nehmen. Das iſt aber hier ehen raglich, was jene Schweſtern
antworten hätten?

Anſelmus calculiert nun folgendermaßen Meine Schweſtern
ſind eigentlich keine oOniale um rengen Sinne des ortes,
ondern nur Mitglieder einer Congregation, weswegen auch auf ſi
die kirchlichen Vorſchriften ezügli des Empfanges der heiligen
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Uße ſtreng gar nicht anzuwenden ſind und ſie können
mithin jedem In der löceſe jurisdictionierten Prieſter beichten.
Dagegen aber ſpri die Praxis, indem die Biſchöfe auch für
Kloſterfrauen eigene Beichtväter beſtellen pflegen und die Biſchöfe
aben doch in thren Diöceſen 33  ber die Beichtjurisdiction 3u ver
ügen eswegen AGre eS hier gewi nicht angezeigt, ſich darüber
hinauszuſetzen. Da kommt doch endlich ein glücklicher eédante
Wer die Ordinaria 1urisdietio hat, kann dieſelbe überall ohne Be⸗
ſchränkung des Tte. ber die Untergebenen ausüben, ſo kann 14
eimn Pfarrer die Beichten ſeiner Pfarrkinder überall entgegennehmen.

bin COnfessarius ordinarius, ſo chließt Anſelmus weiter, aher
kein Zweifel, daſs meine Jurisdiction eine ordentliche,
ich auch meine Kloſterfrauen immer, mithin auch un X., Beicht
hören kann; die Verbindung mit iſt ſehr bequem, zudem kann ich
dort noch einige Geſch perſönli abthun. Geſagt, gethan; das
von der vornehmen Patientin ewohnte Palais hat auch eine kleine
Kapelle, wo vor Jahren celebriert werden durfte, Anſelmus at
aher nach das Bequeme abei, dort beichthören können, ohne
ſich erſt m eine Kirche verfügen zu müſſen Das läſtige An⸗
nelden beim betreffenden Pfarrer entfällt auch von ſe viel Zeit

Was iſt nunhat Anſelmus übrigens auch nicht zur Dispoſition.
bon dem ganzen halten? War der gewählte Ausweg richtig
oder ni

Es Uhr uns dieſer Fall auf folgende Fragen Was gilt
bezüglich der eichtjurisdiction ＋4˙⁰

ber die Mitglieder der neueren
Frauencongregationen? 11 rieſter dürfen die Beichten
ſolcher Ordensfrauen aufnehmen, die ſich n einer fremden Diöceſe
Oder überhaupt außer threm Kloſter aufhalten? III Hat der COl-
fessarius 0rdinarius eine ordentliche Jurisdiction? Darf In
einer Hauskapelle die heilige Buße geſpendet werden? Nach dieſen
Geſichtspunkten wollen wir den vorliegenden Caſus bſen

Heutzutage pflegen In der ege die Diöceſanbiſchöfe
auch für die Frauencongregationen eigene Beichtväter aufzuſtellen,
und zwar ſowohl einen ordentlichen, als auch außerordentlichen,
ganz auf dieſelbe Art und Weiſe, wie * für eigentliche Ordens⸗
rauen canoniſch eſtimm iſt Daſs dieſe Praxis ſehr zweckmäßig
iſt, kann jedenfalls nicht geleugnet werden, ſie entſpricht auch ganz
und gar den Anſchauungen des apoſtoliſchen Stuhles, wie ſich die⸗
ſelben In wiederholten Entſcheidungen auf diesbezügliche nfragen
kundgeben. (Siehe Müller. Theologia MoOl 1887. III 326.)
Nach dem heutigen Stande der canoniſchen Beſtimmungen eS
übrigens feſt, daſs den Biſchöfen In thren Diöceſen das Recht
zukomme, ogar die ordentliche Beichtjurisdiction der Pfarrer derart
hinſichtlich der Frauencongregationen 3 beſchränken, was bezüglich
der Delegierten-Jurisdiction ſelbſtverſtändlich iſt In jenen Diöceſen
daher, eine Beſchränkung der Jurisdiction platzgreif, indem
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eigene Beichtväter auch für derartige Kloſterfrauen beſtellt werden,
hat der gewöhnliche Prieſter einfach keine Jurisdiction ber dieſelben
und kann ſie aher eder erlaubter noch giltigerweiſe abſolvieren,
wie das bei Ordensfrauen Iim eigentlichen Sinne der Fall iſt

II Die Beantwortung dieſer rage unterliegt keinem
Zweifel Ordensfrauen, welche außer der Clauſur oder ihrem
0  Er weilen, können von einem jeden zum Beichthören approbierten
Prieſter losgeſprochen werden, und zwar giltig und erlaubt; denn
die canoniſchen Beſchränkungen der Jurisdiction über die Kloſter⸗
frauen eziehen ſich auf ieſelben nur dann, enn ſie in der Clauſur
oder in threm Kloſter ſich aufhalten, das wird immer vorausgeſe
mn den betreffenden päpſtlichen Conſtitutionen und nur für
hat der gewöhnliche Beichtvater keine Beichtjurisdiction. Udem ieg
eine Entſcheidung des eiligen Stuhles vom ahre 1852 vor, E
dies beſtätigt und wonach Ordensfrauen, die außer dem Kloſter ſich
aufhalten, überhaupt bei jedem Jum Beichthören approbierten rieſter
ihre El verrichten können. (Responsum EDP et Reg
26 Auguſt ilt dies ezügli der eigentlichen Kloſterfrauen,
dann iſt ES Umſomehr auf Congregations-Mitglieder anzuwenden.
Wenn fernerhin da die ede von einem Uum Beichthören überhaupt
approbierten Prieſter iſt, ſo kann ſelbſtverſtändlich nur ein Prieſter
emeint ſein, der eben In jener Diöceſe vom betreffenden Biſchof
zum Beichthören bevollmächtigt iſt

Allerdings erleide der oben angeführte rundſa eine Ein⸗
ſchränkung In jenen löceſen, beſondere geſetzliche Beſtimmungen
N Anbetracht der Kloſterfrauen, enn ſie außer threm Hauſe die
heilige Buße empfangen wollen, vorzufinden ſind, wie eS Iin der
Diöceſe unſeres nſelmu thatſächlich der Fall iſt; denn dort hat
für olche fremde Nonnen nur der eigens bezeichnete Prieſter die
Jurisdiction und ein anderer kann ſie nicht bloß nicht erlaubt, ondern
auch nicht giltig losſprechen.

Man 1e auch aAus dem ganzen, daſs die rage, we nach
manchen Autoren bei ſolchen Gelegenheiten fremde Ordensfrauen

richten wäre, was thnen nämlich hinſichtlich des Empfanges der
eiligen Buße ſtatutenmäßig eſtimm ſei, eigentlich keine praktiſche
Bedeutung habe, indem ſie ens, enn überhaupt In den
atuten darüber enthalten 2 nur die Erlaubtheit des
Cte. und zunächſt die auf Seite der Kloſterfrau betreffen
würde Daſs ferner dieſelben ihre häuslichen Vorſchriften gut kennen
und auch In dieſem Falle einhalten, kann ohneweiters vorausgeſetzt
werden; die Bevollmächtigung zum Beichthören äng indeſſen von
ganz anderen Beſtimmungen ab, die der rieſter kennen hat
Was aber unſeren Fall anbelangt, ſo d Anſelmus die Schwierigkeit
— beheben können, wenn ſorgfältiger nachgeſchlagen

111 nſelmu hat zwar den Namen eines ordentlichen
Beichtvaters, aber eswegen noch nicht die ordentliche Jurisdiction.
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Der Name beſagt nur, daſ EL ſeines Amtes für gewöhnlich oder
regelmäßig 3u walten habe, während der außerordentliche onfeſſariu
nur hie und da, alſo ausnahmsweiſe functioniert. ielmehr wurde
Anſelmus die Jurisdiction auf drei ahre vom Biſchofe delegiert,
der die ordentliche Beichtjurisdiction über die Kloſterfrauen ſeiner
iöceſe beſitzt Anſelmus mag vielleicht auch die gewöhnliche Definition
der urisdictio 0rdinario als einer ſolchen, die dem rieſter ver⸗
möge eines kirchlichen Seelſorgsamtes uſteht, angewendet
aben Kurz eine Jurisdiction iſt nur eine delegierte, die allerdings
ganz beſonderen canoniſchen Beſtimmungen unterliegt. (Siehe Lehm-
KUhl. 60 MoOr 1885 VOI II De Ua iurisdietione elegata.
uae 1e  E Spéeciali regitur, II Da. 288.) Die Schlu
folgerung des Anſelmus war alſo ganz unrichtig und anad iſt auch
über die Giltigkeit des (te das Urtheil fällen; hat ohne
Jurisdiction abſolviert, aher ungiltig. Nicht einmal der 8SUb II
angeführte allgemeine Grundſatz kommt ihm hier zuſtatten, eil
In der iöceſe zum Beichthören gar nicht bevollmächtigt iſt

Die Function hat ſich Anſelmus ſehr bequem ein
gerichtet, dabei aber die kirchlichen Vorſchriften betreffend den Ort
des mpfanges der heiligen Buße arg verletzt. Dieſen entſprechend,
ſoll die heilige El nUur In einer Kirche oder doch In einem ent  25  —
lichen Oratorium verrichtet werden, dringende Fälle natürlich QAus⸗

In Privatoratorien dürfte nur mit biſchöflicher Erlaubnis
die heilige Buße geſpendet werden. Die Hauskapelle indeſſen, in
welcher Anſelmus beichtgehört, iſt eigentlich nuLr eln gewöhnliches
Betzimmer, indem daſelb nicht mehr celebriert werden darf, wie
wohl nach dem ganzen anzunehmen und kann mithin überhaupt
nicht als erlaubter Ort zum Beichthören bezeichnet werden, außer
Im 0  8  7 der hier allerdings nicht vorliegt. In der Kirche iſt
aher der Beichtſtuhl zur endung der heiligen Buße eſtimmt,
was beſonders dort, ES ſich weibliche erſonen handelt, durch
die kirchliche Geſetzgebung eingeſchärft wird; zuma die Kloſterfrauen
anlangend, fordert dieſelbe noch HX deelaratione DI.
Cipitur, COnfessionalia monialium amoveri Sacristia VoI aliis
1oCeis oCeultis., Sed COlloeari In Cxterioribus 6Cclesiae. In 68—
sitate aMmen licet audire (Oonfessiones m al¹⁰ο 1060, modo itetur
ASPectus (COnfessarii t monialis. (D Liguori. Theol IIIOT VI

577. 4
Olmütz. Univerſitäts⸗Profeſſor Dr V  ohann Kubisek.
XVIII (Kreuzzug der Kinder.) ES war ohne Zweifel

eln recht glücklicher Gedanke, die Kinder dieſem ſo zeitgemäßen
Unternehmen alleror aufzurufen. Wir agen „zeitgemäß“, weir
unſere Zeitverhältniſſe außergewöhnlich drohende ſind „Vie Zahl
der überaus rnſten Tage, we der eutigen Geſellſchaft noch
übrig ſind, Aum ſich mit der katholiſchen Kirche für oder mit der


